
A. Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 und 7 BauGB

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

D. Sonstige Darstellungen

E. Hinweise

9. Sonstige Planzeichen

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
    gem. § 5 Abs.2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

8. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind:

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

(4) Nicht zulässig sind:
1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
    Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
    sportliche Zwecke.

Festsetzungen zulässiger Nutzungen
(§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung
I

0,3
0,6

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

5. Grünflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
    die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald gem. § 9 Abs.1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

Offene Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 BauNVOo
Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Baugrenze
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Abgrenzung zwischen den Geltungsbereichen der Teilgebiete A und B

Hauptfirstrichtung/Hauptgebäuderichtung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

siehe textliche Festsetzung TF 5

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(z.B.: Garagen, Carports, sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
Begünstigte:
(A) = Stadt Drolshagen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Umgrenzung von Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

Fläche für die Landwirtschaft

Zweckbestimmung:

Mulden-Rigolen-System

Korb-Rigolen-System

Private Grünfläche

Grundstücksgrenzen, vorhanden

Gebäude, vorhanden

Böschung

Flurstücknummer

mögliche Grundstücksgrenzen

Geländehöhenpunkt über DHHN2016567,5

206

A
B
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Straßenbegrenzungslinie auch zwischen Verkehrsflächen und
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

1
2

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind bestimmt durch die Festsetzung von Baugrenzen.
Ein geringfügiges Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen vor die Baugrenze kann 
zugelassen werden.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der nordrhein-westfälischen Bauordnung in den 
Abstandsflächen zugelassen werden können, zulässig.
Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO ist die Einstelltiefe von Stellplätzen und Garagen bis zur Hinterkante
der rückwärtigen Baugrenzen beschränkt.

TF 5 Sichtfreihaltung 
Innerhalb der mit Planzeichen 15.8 der PlanzeichenVO umgrenzten Fläche dürfen 
keine Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und keine baulichen Anlagen, die nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. 
Außerdem dürfen Bepflanzungen im Bereich dieser Fläche eine Wuchshöhe von 2 
Metern nicht überschreiten. 
 

TF 6 Grundstückszufahrten 
Grundstückszufahrten zu den Wohngrundstücken, dürfen eine Breite von 4,00 m nicht 
überschreiten. In den Fällen, in denen diese das fahrbahnbegleitende Mulden-Rigolen-
System überwinden müssen, ist ein statischer Nachweis zum Schutz der Rigole im 
Überfahrtbereich erforderlich. 
 

TF 7 Korb-Rigolen-System 
In dem als Fläche für die Regelung des Wasserabflusses festgesetzten Korb-Rigolen-
System gilt die folgende Regelung für die Doppelfestsetzung auf der Fläche:  
- Fläche für die Landwirtschaft an der Erdoberfläche 
- Korb-Rigolen-System unter der Erdoberfläche 

TF 4 Stützmauern 
Stützmauern, die der Geländemodellierung dienen, sind aus Naturstein zu errichten. 
Im Wege der Ausnahme können andere Materialien zugelassen werden, sofern sie 
wegen ihrer konstruktiven Eigenschaften und/oder bei großen Abstützhöhen notwendig 
sind. Betonmauern sind mit heimischen Bruchsteinen zu verblenden. Sichtbeton ist 
nicht zulässig. Der Einsatz von Pflanzringen oder sonstigen Kunststeinen zur 
Hangbefestigung sind nicht zulässig. 

TF3 Außenwände 
a. In der Fassadengestaltung sind nur zulässig: Natursteine, Putz, hell geschlämmtes o-

der gestrichenes Mauerwerk, Wandelemente, Natur- oder Kunstschieferverkleidungen, 
in dunkelgrauer oder anthrazitfarbener Farbgebung (RAL 7015, 7016, 7021, 7024, 
7026) sowie weiße bis hellgraue Klinkersteine (RAL 7047, 9001, 9002, 9010). Sichtbe-
ton ist nicht zulässig.  
Putze sind richtungsfrei und ohne Muster aufzutragen. Für geputzte, geschlämmte oder 
gestrichene Flächen ist ein weißer oder hellgrauer (RAL 7035, 7047) Farbton zu wäh-
len. Andere RAL-Farben in der Fassadengestaltung, die sich an den vorgegebenen  
Grundfarben orientieren, können im Wege der Ausnahme zugelassen werden. Gebäu-
desockel dürfen farblich abgesetzt werden, jedoch nicht in grellen bzw. auffälligen 
Farbtönen. Verblendungen in Holz sind als Leisten- oder Stülpschalung im Giebeldrei-
eck zulässig. In begründeten Einzelfällen kann eine davon abweichende Holzverscha-
lung im Wege der Ausnahme zugelassen werden. Nebengebäude und Nebenanlagen 
sind in Holzbauweise zulässig. Im Holzbau errichtete Wohngebäude müssen die Fest-
setzungen zur Farbgestaltung erfüllen. Gebäude im „Blockhausstil“ sind nicht zulässig. 

b. Das Bekleiden der sichtbaren Außenfronten mit Steinimitaten, Marmorplatten, Mosaik-
plättchen, Fliesen,  Spaltriemchen, Blechprofilen oder Kunststoffen aller Art ist nicht 
zulässig. Im Sockelbereich und/oder bei Fenster- bzw. Türumrahmungen sind Grau-
wackesteine zulässig.  
Fachwerk ist zulässig, sofern es sich um konstruktives Fachwerk handelt. Zulässig sind 
auch tragende Fachwerkkonstruktionen für vorgesetzte Fassaden Bestandteile wie 
Vormauerwerk, Wärmedämmung o.ä. Eine fachwerkimitierende Gestaltung der Fassa-
denflächen durch z.B. aufgesetzte Bretter, Malereien u.ä. ist nicht zulässig. Bei Fach-
werkkonstruktionen sind die Hölzer schwarz, die Gefachefüllungen (Felder) weiß zu 
halten. 

Im Hinblick auf die allgemeine Festsetzung des Baugebiets "WA" sind nur solche Vorhaben zu-
lässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 
 
 
Beschränkung der Zahl der Wohnungen (hier auf 2 WE) je Wohngebäude gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB. 

Anzahl der max. zulässigen Vollgeschosse gem. § 16 BauNVO 
 

- Das Untergeschoss (Geschoss unterhalb des Erdgeschosses) darf, bedingt durch die natürli-
che Hanglage, ausnahmsweise ein Vollgeschoss im Sinne der BauO NRW darstellen. 

 
Grundflächenzahl ( GRZ ) gem. § 19 BauNVO 
 
Geschossflächenzahl ( GFZ ) gem. § 20 BauNVO 

B. Textliche Festsetzungen und Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW -örtliche Bauvorschriften- 

 
TF1 Untergeschoss 

Das Untergeschoss (Geschoss unterhalb des Erdgeschosses) darf, bedingt durch die 
natürliche Hanglage, ausnahmsweise ein Vollgeschoss im Sinne der Bauordnung 
Nordrhein-Westfalen darstellen. 

 

TF2 Dächer und Dachzubehör 
a. Es sind nur Satteldächer oder Krüppelwalmdächer mit einer beidseitig gleichen Nei-

gung und einer Mindestdachneigung von 32 Grad zulässig. Bei Nebengebäuden / Ne-
benanlagen sind geringere Dachneigungen und andere Dachformen im Wege der Aus-
nahme zulässig. Flachdächer sind nur zulässig, wenn das Dach als Terrasse o.ä. ge-
nutzt oder dauerhaft begrünt wird.   

b. Die Dachflächen sind mit schiefergrauem (RAL 7015), anthrazitfarbenem (RAL 7016), 
dunkelgrauem (RAL 7024, 7026) oder dunkelbraunem (RAL 8014, 8019) Bedachungs-
material einzudecken. Glasierte oder hochglänzende Materialien sind unzulässig. 
Außer Naturschiefer sind nur Dachziegel und Dachpfannen zulässig. Bei Nebengebäu-
den / Nebenanlagen sind auch dunkel gestrichene bzw. metallfarbene Blechdächer 
zulässig. Die Dachaufbauten müssen in Material und Farbe dem Hauptdach entspre-
chen. Wintergärten sind mit Glasdach zulässig. 

c. Dachaufbauten sind nur als Einzelzwerchhäuser und Einzelzwerchgiebel bzw. als Gie-
belgauben, Schleppgauben, Dreieckgauben und Dachhäuschen zulässig. Je Dachflä-
che sind nur gleiche Gaubenarten zulässig. Die Summe der Gaubenbreiten darf 2/3 
der Gebäudelänge nicht überschreiten. Das Höchstmaß der Breite einer Gaube beträgt 
2,50m, bei Schleppgauben 3,50m. Für die Lage der Gauben im Dach gilt: Mindestab-
stand zum Ortgang von 15% der Gesamtdachlänge, oberer Gaubenansatz wenigstens 
1,00m unter dem Dachfirst und unterer Abschluss mindestens 0,80 m Abstand zur 
Traufe. 

d. Anlagen zur solarenergetischen Nutzung sind generell an allen Außenwänden und 
Dachflächen zulässig. Bei Außenwänden ist die Belegung mit solarenergetischen An-
lagen auf maximal 1/4 der Fläche der jeweiligen Außenfassade begrenzt. 

1. Bodendenkmale 
Bodendenkmale sind nicht bekannt. Gleichwohl können bei Bodeneingriffen Bodendenkmale 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalen ist der Stadt Siegen als Untere Denk-
malbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmal-
pflege, Außenstelle Olpe unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 
2. Bodenaushub / Schutz des Mutterbodens 

Beim Bodenaushub von Neubaumaßnahmen ist dem Massenausgleich eindeutig Vorrang ge-
genüber der Entsorgung von Erdmassen einzuräumen. Sofern jedoch überschüssige Boden-
massen anfallen, sind diese nur in rechtlich zulässiger Weise zu verwerten oder auf einer 
abfallrechtlich zugelassen Deponie innerhalb des Kreisgebietes Olpe zu verbringen. Auf den 
Schutz des Mutterbodens wird hingewiesen. 

 
3. Umweltrelevante Fachuntersuchungen 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung dieses Planes wurden die folgenden umweltrelevanten 
Fachuntersuchungen erstellt: 
Umweltbericht mit artenschutzrechtlichem Fachbeitrag, Stand 20.01.2022; Landschaftsarchi-
tekturbüro Dipl.-Ing. Silvia Wendholt, Netphen 
Die vorgenannten Fachuntersuchungen können an folgendem Ort während der Dienstzeiten 
eingesehen werden: 
Stadtverwaltung Drolshagen, FB 4 Planen, Bauen, Wohnen, Dechant-Fischer-Str. 7, 1. Etage, 
Zimmer 202. 

 
4. Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der Fauna 

Zur Vermeidung und Minimierung möglicher Auswirkungen der Planung auf die örtliche Tier-
welt sollen Bautätigkeiten auf die Monate August bis März eines Jahres minimiert werden, da 
dieses Zeitfenster außerhalb der kritischen Brut- und Aufzuchtzeiten der meisten Tierarten 
liegen. Sofern die Bautätigkeit trotz dieser Empfehlung vorwiegend im Sommerhalbjahr statt-
findet, können hieraus ggfs. entstehende artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden, 
wenn parallel zu den 
Baumaßnahmen eine fachliche Umweltbegleitung durchgeführt wird. 
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Legende externe Ausgleichsflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der externen Ausgleichsmaßnahmen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der externen Ausgleichsmaßnahmen

Teilbereich B
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 36

Teilbereich A
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 36
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Externe Ausgleichsmaßnahmen und -flächen
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 36
- exAF 1 -

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 36 "Wohnbebauung Kückelburg", Drolshagen-Dumicke

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 36
"Wohnbebauung Kückelburg",
Drolshagen-Dumicke

Entwurf

Stand: 10.2022       M 1 : 500

H/B = 594 / 1550 (0.92m²) Allplan 2022

Verfahren

Planzeichnung - Teil A Planzeichenerklärung - Teil B

Stadt  Drolshagen
Dechant-Fischer-Straße 7
57489 Drolshagen

Rita Langenohl-Maiworm 
Bühren 1
57489 Drolshagen-Bühren

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

10. Kopie 

Diese Kopie stimmt mit dem Originalbebauungsplan 
und den darauf verzeichneten Vermerken überein. 

Olpe, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Katasteramt 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

3. Frühzeitige Behördenbeteiligung 

Die Sta d t Drolshagen h a t die Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 BauGB in der Zeit vom 
……………….. bis ……………….. beteiligt. 

Drolshagen, den ……………….. 

 

………………..……………….. 
Der Bürgermeister 

2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Stadt Drolshagen h a t die Bürger über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung gem. § 3 
BauGB unterrichtet und ihnen in der Zeit vom 
……………….. bis ……………….. Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben. 

4. Entwurfsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolsha-
gen hat in ihrer Sitzung am ……………….. den Vorent-
wurf sowie die Begründung dieses vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans zum Entwurf und damit zur öf-
fentlichen Auslegung beschlossen. 

5. Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und die Begründung haben gem. § 3 BauGB in der Zeit 
vom ……………….. bis ……………….. zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. 

7. Ausfertigung der Bebauungsplansatzung 

Die vorliegende Planzeichnung nebst den darauf auf-
gebrachten textlichen Festsetzungen war Gegenstand 
der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversamm-
lu n g  am ……………….. (Satzungsbeschluss) und 
stimmt inhaltlich mit dem Willen dieser in vollem Um-
fang überein. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
wird hiermit ausgefertigt. 

1. Aufstellungsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolsha-
gen hat in ihrer Sitzung am ……………….. die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
36 „Wohnbebauung Kückelburg“ beschlossen. 

6. Satzungsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolsha-
gen hat in ihrer Sitzung am ……………….. den Bebau-
ungsplanentwurf als Satzung beschlossen. Dem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan ist die Planbegrün-
dung beigefügt. 

8. Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 36 „Wohnbebauung Kückelburg“ 
d e r Stad t Drolshagen ist gem. § 10 BauGB am 
……………….. ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 36 „Wohn-
bebauung Kückelburg“ ist damit am ……………….. 
rechtsverbindlich geworden. 

9. Plangrundlage 

Aktuelle Katastersituation 

Öffentl. Bestellter Vermessungs-Ing. Dr.-Ing. Andreas 
Rose 

Maßstab 1:500 

 

Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans entspricht dem katastermäßigen Bestand vom 
……………….. und gilt nur für Übersichtszwecke. 
Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht ab-
geleitet werden. 

Präambel 
 
Aufgrund des/ der  
 
 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994; zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), 
in Kraft getreten am 1. Juni 2022 durch Bekanntmachung vom 7. März 2022 (GV. NRW. S. 286). 

 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist. 
 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 
 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21. Juli 

2018, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft 
getreten am 22. September 2021. 

 
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362, 1436) 
geändert worden ist. 
 

in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen in der 
Sitzung am …………………………. die planungsrechtlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 36 gemäß  § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Anlage 2023/44-4


